
Vereinbarung gemäß SS 123 ff. SGB lX

Zwischen der Freien Hansestadt Bremen vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Sozi'

ales, Jugend und lntegration als Träger der Eingliederungshilfe

und dem

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bremen e. V., Löwenhot 1,28217 Bremen als

Leistungserbringer

wird gemäß S 125 Abs. 1 SGB lX folgende Leistungs- und Vergütungsvereinbarung ge-

schlossen:

Leistungsverei nbarung

51 Grundlagen

Diese Vereinbarung regelt Art, lnhalt, Umfang und Qualität einschließlich der Wirksamkeit

der Leistungen zur sozialen Teilhabe gemäß S 125 SGB lX. Sie bildet die Grundlage für

die leistu ngsgerechte Vergütung.

$ 2 Gegenstand der Leistung

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für erwach-

sene psychisch kranker Menschen mit gerontopsychiatrischem Hilfebedarf nach $ 99

SGB tX in Verbindung mit S 53 SGB Xll und $ 3 der Verordnung zu $ 60 SGB Xll, in der

am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung, erbracht werden.

(2) Die Eingliederungshilfeleistungen werden vom DRK Kreisverband Bremen e.V. -
nachfolgend Leistungserbringer genannt - gemäß S 90 SGB lX in Verbindung mit S 113

Abs. 1 und 2 Nr. 2 SGB lX in Verbindung mit $ 78 Abs. 1 und2 SGB lX in der Besonderen

Wohnform ,,sozialpsychiatrisches Pflegeheim Hohenkärlp", Oberneulander Land'

str. 27 -29, 28355 Bremen, erbracht.
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(3) Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach g 131 Abs. 1 SGB lX (BremLRV SGB lX) vom 09.08.2019 in

Verbindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.

$ 3 Leistungsvereinbarung

(1) Das Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem rahmenvertraglich

festgelegten Leistungstyp Nr. 08: ,,Besondere Wohnform für erwachsene Menschen mit

geistiger und / oder mehrfacher Behinderung (ehemals Wohnheim)". Näheres zu Art, ln-

halt, Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbeschreibung

(Anlage 1) zu entnehmen.

(2) Eingliederungshilfeleistungen können auch nach $ 42a Abs. 6 SGB Xll erbracht werden.

Hier gelten die rahmenvertraglichen Festlegungen des $ 18 und der Anlage 8 des

BTemLRV SGB IX.

(3) lst ein außergewöhnlicher Hilfebedarf im Einzelfall festgestellt worden, kann dieser durch

Zusatzbetreuung gemäß Anlage 5 zum BremLRV SGB lX gedeckt werden.

(4) lst eine Begleitung im Krankenhaus im Einzelfall erforderlich, für Erurrachsene Menschen,

die zum Personenkreis nach S 99 SGB lX gehören und die bereits Leistungen der Einglie-

derungshilfe nach Teil 2 SGB lX beziehen, kann diese gemäß der Rahmenleistungsbe-

schreibung ,,Begleitung im Krankenhaus für erwachsenen Leistungsberechtigte" erfolgen.

(5) Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.

(6) Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

Ziffer 5.1 der Leistungstypenbeschreibung, persönlich geeignet ist.
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(7) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

(B) Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungstyps

Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

(g) Dieser Vereinbarung liegt eine Anzahl von 49 Plätzen zugrunde. Diese sind vorrangig

für brem ische Leistungsberechtigte vorzuhalten.

$ 4 Personelle Ausstattung

(1) Die benötigte Personalausstattung wird auf Basis der Plan-Belegung des Leistungser-

bringers für das Unterstützungspersonal, die Fachlichen Leitung / Koordination und die

übergreifenden Fachdienste ermittelt. Sie wird gemäß den in der Rahmenleistungsbe-

schreibung genannten Personalschlüsseln berechnet.

(2) Die Plan-Belegung laut Kalkulation (Anlage 4) stellt sich wie folgt dar:

Hilfebedarfs-

gruppe

Personen-

zahl

Beleg-

tage

Personal-

schlüssel

Vollzeit

stellen

1

2

3

4

5

Gesamt

(3) Auf Basis der Plan-Belegung ergeben sich für die zu erbringenden Assistenzleistungen

insgesamt  Vollzeitstellen für das Unterstützungspersonal, die Fachliche Leitung

/ Koordination und die übergreifenden Fachdienste. Hierbeiwird für die Fachliche Lei-

tung / Koordination mit einem Personalschlüssel von  bezogen auf die Anzahl der

Leistungsberechtigten kalkuliert.
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(4) Die unter Absatz 4 genannten  Vollzeitstellen setzen sich gemäß der Kalkulation

(siehe Anlage 4) aus folgenden Personalmix zusammen und verfügen über folgende

Qualifikationen:

(5) Es wird eine Fachkraftquote in Höhe von vergütet, die vom Leistungserbringer

im Rahmen der Leistungserbringung einzuhalten ist.

$5 Vergütung des Personals

(1) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung

zu beachten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns

zu vergüten.

(2) Zur Vergütung der Mitarbeitenden wird der DRK-Reformtrarifuertrag ab dem

01.11.2025 für alle Beschäftigten und entsprechender Entgelttabelle mit dem Stand

01.09.2025 angewendet. Zu den Bestandteilen gehören insbesondere die sich aus

dem Tarifuertrag ergebenden Entlohnungsansprüche wie die Grundvergütung, ein-

schließlich Entgeltbestandteile, die an die Art der Tätigkeit, Qualifikation und Berufser-

fahrung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anknüpfen, Einmalzahlungen, Jah-

ressondezahlung, Urlaubsansprüche, Zulagen und Zuschläge unter Mindesteinhal-

tung der jeweiligen Erfahrungsstufen sowie die Einhaltung der Eingruppierungsgrund-

sätze des Tarifuertrags.

(3) Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten für das Unterstützungspersonal,

die Fachliche Leitung / Koordination und die übergreifenden Fachdienste betragen für
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Fachkräfte  und für Nicht-Fachkräfte  Die Definition von Fach-

kräften und Nicht-Fachkräften ergeben sich aus der Vorlage der Vertragskommission

vom 25.10.2024 unter TOP 7. Demnach haben Fachkräfte eine dre'rjährige Ausbildung

oder ein Studium gemäß Leistungsbeschreibung abgeschlossen. Alle Mitarbeitenden

mit anderen Qualifikationen werden vertragsrechtlich den Nicht-Fachkräften zugeord-

net. Die Berechnungsgrundlagen ergeben sich aus den Kalkulationsunterlagen (An-

lage 4). Die Arbeitgeberbruttojahreskosten werden vom Leistungserbringer prospektiv,

unter Bezugnahme auf das bereits vorhandene Personal, sowie unter Berücksichti-

gung notwendiger Neueinstellungen und voraussichtlicher Personalabgänge, berech-

net.

$6 Vergütu n gsverein baru ng

(1) Für die Zeit ab dem 01.11.2025 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach Ziffer

2.1 ein Entgelt vereinbart.

(2) Pro leistungsberechtigter Person und Leistungstag beträgt das Entgelt: für den Zeitraum

01.'l 1.2025 - 30.09.2026

(3) Pro leistungsberechtigter Person und Leistungstag beträgt das Entgelt: für den Zeitraum

01.10.2026 - 31.12.2027

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitions-

betrag

Gesamt-ent-

gelt

1 20,93 € 42,69 e 19,99 € 4,29C 97,90 €

2 20,93 € 51,84 C 19,99 € 4,29€ 97,05 €

3 20,93 € 65,34 € 19,99 € 4,29€ 110,56 €

4 20,93 € 92,80 € 19,99 € 4,29€ 138,02 €

5 20,93€ 120,18€ 19,99 € 4,29€ 165,39 €

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entgelt

1 20,40 € 41,61 € 19,46 € 4,29€ 85,76 €

2 20,40c 50,52€ 19,46€ 4,29€ 94,67 €

3 20,40€ 63,67 € 19,46€ 4,29 € 107,82€

4 20,40 € 90,41€ 19,46€ 4,29€ 134,56 €

5 20,40 € 117,07 € 19,46C 4,29€ 161,22€
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(4) Bei Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen

aufgrund von Urlaub, Krankheit oder Kuraufenthalt des Leistungsempfängers, wird das

Gesamtentgelt für bis zu 30 zusammenhängende Abrechnungstage fortgezahlt. Dar-

über hinaus nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen

örtlichen Eingliederungshilfeträger Einigkeit über die Weiterführung der Entgeltzahlung

getroffen worden ist.

(b) Gemäß g 19 Abs. 6 Brem LRV SGB lX wird beieiner mehr als 4 Wochen andauernden

Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Assistenzleistungen aufgrund ei-

nes stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes der leistungsberechtigten Person

mindert sich die Vergütung mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende dieser Unterbre-

chung um einen Abschlag in Höhe von25o/o der jeweiligen Grund- und Maßnahmepau-

schale. Die Vergütung, die bei Unterbrechung pro leistungsberechtigter Person und

Abwesenheitstag gezahlt, stellt sich wie folgt darstellt:

(6) Für Den Zeitraum 01.11,2025 - 30.09.2026

(7) Für Den Zeitraum 01.10.2026 - 31.12.2027

(8) Die Vergütung bei Unterbrechung gilt mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende der Abwe-

senheit. Aufnahme- und Entlassungstag bei stationärer Krankenversorgung gelten als

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betrao

Gesamt-
entqelt

1 15,30 31,22€ 19,46 € 4,29 C 70,27 €,

2 15,30 37,90 € 19,46 € 4,29C 76,95 €

3 15,30 47,77 € 19,46 € 4,29€ 96,82 €

4 15,30 67,81e 19,46€ 4,29 € 106,86 €

5 15,30 87,80€ 19,46.€ 4,29€ 126,85€

Hilfebe-

darfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestiti-

ons-betrag

Gesamt-ent-

gelt

1 15,70€ 32,03 € 19,99 € 4,29 € 72,01€

2 15,70 € 38,89 € 19,99 € 4,29 € 78,87 €

3 15,70 € 49,02€ 19,99 € 4,29 € 89,00 €

4 15,70€ 69,60 € 19,99 € 4,29€ 109,58 €

5 15,70 € 90,1 3 € 19,99 € 4,29 € 130,11 €
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volle Leistungstage, so dass der Zeitraum der vorübergehenden Abwesenheit mit dem Tag

nach der Aufnahme beginnt und mit dem Tag vor der Entlassung endet.

(9) Die Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind den Kalkulationsunterla-

gen (Anlage 3) zu entnehmen. Ebenfalls Vertragsbestandteil ist die Anlage 4 zum

BremLRV SGB lX, die die Grundsätze und das Verfahren zur Bewertung und Berechnung

des lnvestitionsbetrages nach g 131 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB lX i. V. m. S 125 Abs. 2 Satz

1 Nr. 6 SGB lX regelt.

(10) lm Einzelfall erforderliche Begleitung im Krankenhaus kann beieiner Kompensation im

Regelsetting gemäß der Rahmenleistungsbeschreibung ,,Begleitung im Krankenhaus für

enrvachsene Leistungsberechtigte abgerechnet werden (siehe Anlage 2). Die jeweils gül-

tigen Vergütungssätze sind in der Anlage 9 ,,Landeseinheitlichen Vergütungssätze" in je-

weils gültigen Fassung zum Rahmenvertrag hinterlegt.

(11) Eine Abrechnung der o.g. Vergütung (Abs. 1 bis 7) ist nur zulässig, wenn eine entspre-

chende Kostenübernahme der Vergütung des zuständigen Trägers der Eingliederungshilfe

im Einzelfall vorliegt.

(12) Die Eingliederungshilfeleistung nach $ 3 Abs. 2 - der sogenannte Zusatzberag bei

Mietaufiryendungen wird wie folgt vergütet:

2,34€ pro Belegungstag

71,33 € pro Belegungsmonat

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Monatspauschalen. Erfolgt der Beginn oder endet

die Maßnahme innerhlab eines Monats wird auf der Basis der Leistungstage abgerech-

net.

Die Grundlage zur Ermittlung des genannten Entgeltes ist dem beigetügten Berech-

nungsblatt (Anlage 3) zu entnehmen.
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Ü bergreifende Regel u ngen der Leistun gs - u nd Vergütungsverei n baru ng

$ 7 Bremischer Landesrahmenvertrag SGB lX

Die Regelungen des Bremischen Landesrahmenvertrages nach $ 131 Abs. 1 SGB lX

(BremLRV SGB lX) vom 09.08.2019, sowie die Beschlüsse der Vertragskommission

(siehe hierzu g 29 BremLRV SGB lX) finden in ihrer aktuellen Fassung Anwendung.

$ 8 Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen

(1) Es gelten die Regelungen des S 128 SGB lX in Verbindung mit $ 4 des Bremischen Ge-

setzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie die Regelungen des

BremLRV SGB lX zu Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen.

(2) lm Rahmen der Qualitätsberichtserstattung übermittelt der Leistungserbringer das Be-

richtsraster Qualitätsprüfung bis zum 31. Mäz des jeweiligen folgenden Kalenderjahres

an die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (siehe hierzu BremLRV SGB

lX in seiner aktuellen Fassung). Die Berichterstattung erfolgt jeweils für das vergangene

Kalenderjahr.

(3) Die Begleitung im Krankenhaus ist über ein gesondertes Berichtsraster (Qualitätsbericht)

zum 31.01. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit, Soziales,

Jugend und lntegration zu übermitteln.

$9Laufzeit/Kündigung
(1) Die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung gilt ab dem 01 .11.2025 und wird mit einer

Mindestlaufzeit von 26 Monaten, also bis zum 31.12.2027 , auf unbestimmte Zeit geschlos-

sen.

(2) Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Leistungs- und Vergü-

tungsvereinbarung bedarf es einer schriftlichen Kündigung. Die Vereinbarung kann, unter

Einhaltung der unter Absatz 1 genannten Mindestlaufzeit, mit einer Frist von 3 Monaten

zum Monatsende gekündigt werden.

(3) Eine Anpassung der Leistungsmerkmale in der Leistungsvereinbarung nach $ 125 Abs- 2

SGB lX, die mit ausdrücklicher Zustimmung beider Vertragsparteien erfolgt, bedarf keiner

Kündigung der Leistungsvereinbarung.
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(4) Sollen die vorab abgestimmten lnvestitionskosten bereits zum 01 .10.2026 abgeschlossen

sein, kann diese Vereinbarung nach beidseitigem Einverständnis zum 01.10.2026 gekün-

digt werden. Eine Anpassung des Entgeltes betrifft nur die lnvestitionskosten und keinen

weiten Posten.

$ 10 Bremisches lnformationsfreiheitsgesetz

Diese Vereinbarung unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird sie nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann die Vereinbarung Gegenstand von Auskunftsanträgen

nach dem BremlFG sein.

$ 1 I Schlussbestimm ungen

(1) Der Leistungserbringer hat den Leistungsberechtigten das Ergebnis der Vereinbarung ge-

mäß S 123 Abs. 2 Satz4 SGB lX in einer wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen.

(2) ln die Verhandlungen bzw. in das Verfahren über den Abschluss einer Vereinbarung ge-

mäß $ 125 SGB lX kann der Leistungserbringer eine Vertretung seines Spitzenverbandes

oder eine sonstige beauftragte Person einbeziehen.

(3) Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieser Vereinbarung

(4) Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vergütungsvereinbarung verlieren die übri-

gen Bestimmungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Ver-

tragsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung

möglichst nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch

Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, im Februar, 2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend

und lntegration

Im Auftrag

Leistungserbringer



Anlaqen:

Anlage 1: Rahmenleistungsbeschreibung Nr. 18: ,,Assistenz für Menschen mit psychischer Be-

einträchtigung und / oder Suchterkrankung"

Anlage 2: Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.11.2025 - 31J22027

Anlage 3: Mietprüfung



Anlaqe 2.8 zum BremLRV SGB lX

Leistungstyp Nr. 08

Besondere Wohnform
für enltachsene psychisch
kranke Menschen mit
geronto psych i atrischem
Hilfebedarf
(ehemals Wohnheim)

1. Kurzbeschreibung/
Begriff/ Rechts-
grundlage

Beso ndere Woh nform st etn Leistung sangebot der E ngliederu ngshi lfe gem. s
90 SG B IX tn Ve rb. mit s 1 I 3 Abs. 1 u nd 2 N I 2 SG B IX tn Ve rb. mit s 78 Abs.

1 und 2 SG B IX für de Persone n kreis erwachsene r psychisch kranker Men-

schen mit gerontopsychiatrischem Hilfebedarf nach $ 99 SGB lX in Verb. mit $
53 SGB Xtl unO g 3 der Verordnung zu g 60 SGB Xll in der am 31. Dezember
2019 geltenden Fassung, die in einer Besonderen wohnform leben und der

Fördeiung und Unterstülzung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft be-

dürfen. Dlese Rechtsgrundlage findet Anwendung in der Gestaltung der Leis-

tungen unter den Bedingungen des Landesrahmenvertrags für das Land Bre-

men.

Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz und das Bremische Wohn- und

Betreuungsgesetz finden Anwendung.

2. Personenkreis Eingl ederu ngshilfe ln erner besonderen Wohnform erhalten ältere see isch

wesentl ch behinderte Menschen (psychisch kranke a Itere Menschen ), d e

. ohne persönliche, Unterstützung und Förderung nicht selbständig leben

können und
r nicht in der Lage sind, einen Teil des Tages und/oder tageweise sowie

nachts ohne persönliche Unterstützung zu sein und die
Hilfen

3. Zielsetzung Die Unterstützung in einer Beson deren Wohnform hat zum Ziel:
. die behinderungs- und altersbedingten Beeinträchtigungen und deren Fol-

gen zu überwinden bzw. zu mildern,
. den behinderten Menschen nach seinen Möglichkeiten zur Teilhabe am

Leben in die Gesellschaft zu befäh

Leistungstyp Nr. 08 - Beschluss der Vertragskommission vom 09.08.20'19 Seite 1 von 5
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. ihn zu einer seinem Alter/Lebensabschnitt entsprechenden, we itgehend

selbständigen LebensfÜhrung zu befähigen und soweit wie möglich unab-

hängig von Unterstützung zu machen,
o die Selbsthilfemöglichkeiten zu stärken,
. eine Stabilisierung der Lebenssituation zu erreichen und
Aufenthalte in stationärer psychiatri scher Behandlung zu vermeiden.

4. Leistunqen
4.1 . Unterkunft und Ver-

pflegung
Die ASSU ng dCS persönlichen und gem einschaftli ch en Wohn raumes ist

vertraglich zwisch en dem Leistungs berechtigten und dem Leistungse rbring er
geregelt. Zu r Frnan zterung der Woh NU ngskosten ge Iten d ie Regelu nge n dES s
42a SGB XI I, insbeso dere s 42a Abs b Satz 2 zur Refi nanzleru ng der die

obere An gemessenheitsg renze übe rschreitenden Kosten der Unterkunft.

Wohn-. Nutz- und Gemeinschaftsräume:
Der Leistungserbringer kann die persönlichen Wohnräume mit angemessenem

lnventar ausstatten. Er stattet in der Regel die Nutz- und Gemeinschaftsräume
mit angemessenem lnventar aus. Der Leistungserbringer bewirtschaftet die

Wohn-, Nutz- und Gemeinschaftsräume (Pflege und Reinigung).

Versorqu nq/Hauswirtschaft :

ber Leistungserbringer bietet die Versorgung mit und die Aufbewahrung (e
nach Eigen- oder Fremdbezug) von Lebensmitteln und Getränken an. zurYer-
sorgung gehören in der Regel drei Hauptmahlzeiten (Frühstück, Mittagessen

undAbendbrot) mit einem warmen Essen am Tag, soweit ein Teil der versor-
gung (2. B. Mittagessen) nicht anderweitig (WfbM, Tagesstätte, Selbstversor-
gung, etc.) sichergestellt wird sowie Zwischenmahlzeiten und die Versorgung
mit üblichen Getränken (wasser, Kaffee, Tee, säfte). Die Modalitäten der Ver-

sorgung werden vertraglich zwischen dem Leistungsberechtigte und dem Leis-

tungserbringer geregelt, dabei bezieht sich die Kostenerstattung und die vom

Leiitungserbringer zu erbringende Leistung in der Regel auf die Bezugsgrößen

nach $ 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-
Ermittiungsgesetz - RBEG). Hauswirtschaftliche Leistungen wie die Zuberei-
tung von Mahlzeiten sind der Fachleistung zuzuordnen.

Reiniqunq:
Der Leistungserbringer stellt die regelmäßige Reinigung der Bewohnerzimmer
sowie aller anderen Nutz- und Gemeinschaftsflächen sicher.

Wäschereiniqunq und Pfleoe:
Der Leistungserbringer sichert die Pflege und vermittelt die lnstandhaltung der
wäsche der Bewohner und Bewohnerinnen. Er achtet auf ausreichende Be-

kleidung und leistet Hilfestellung bei der Anschaffung von Bekleidung-

4.2.Ar1, Inhalt und Um-
fang der Leistungen

Die personen bezogenen Leistungen onentiere n sich an den m Rahmen des

Gesamtplanes nach s 1 2 I SGB IX und den m Begutachtungsverfahren festg e-

stellten ind vid uellen Hilfeb edarfen. Der Umfang der Leistunge n bemisst sich

nach 5 Hilfebedarfsgruppen und wird im Einzelfall auf der Grundlage des jewei-

ligen Begutachtungsverfahrens festgelegt.

Die Leistungen werden als Beratung, Begleitung und Unterstützung, Erschlie-
ßung von Hilfen im Umfeld, Anleitung, stellvertretende Ausführung, Beaufsichti-
gung und Kontrolle, zielgerichtete Förderung und umfassende unterstützung
regelmäßig im Rahmen des begutachteten unterstützungsumfanges erbracht.

Die Hilfen können individuell oder im Rahmen von Gruppenangeboten geleistet
werden.

Ein Leistu ngserbringer sch ießt mit den einzelnen Leistu ngsberechtigen einen

Wohn- und Betreuu U ber die und BetreU.Das Wohn
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ungsvertragsgesetz sowre dAS Bremische Wohn und Betreu ungsgesetz find en

Anwendung Des Weiteren sch ließt n Leistu ngserb nnger mit dem Leistu ngs-

berechtigte n ei nen Vertrag zur überlassung des Woh nraumes (Mietvertrag

nach B LJ B oder tm U mstellungszeitraum als Tel des Woh n- und Betreuungs-

vertrages ) sowie der Nebe nkoste n und ssf zur Verpflegu ngA/ersorgung ab. n

den Verträge n können Zielsetzung ln halt und Umfang der Leistungen sowl e

M itwi rkungserford erntsse und -rechte der Vertrag spartner beschrieben werd en

Die Verträge werden vor Beginn e er Maßna hme abgeschlossen D e Verträge

sind dem Gesamtplan nach $ 121 SGB lX beizufügen

4.3 Direkte personen-
bezogene Leistun-
gen

Zu den direkten personenbezoggnen
der- und Unterstützungshilfen bei der

Leistungen (Kontaktzeiten)gehören För-

. Selbstversorgung/VVohnen/Gesundheit
r Tagesgestaltung/Kontakte
. selbständigen lnanspruchnahme sozialer und medizinischer Hilfen

r Beschäftigungffagesstrukturierung
. KoordinationundBehandlungsplanung

Die Ausgestaltung der Hilfen entspricht den im jeweiligen Begutachtungsverfah-
ren aufgeführten Lebensbereichen/Hilfebereichen.
Eine BJsonderheit der direkten personenbezogenen Leistungen innerhalb der

besonderen Wohnform ist die Sterbebegleitung.

Der Leistungserbringer gewährleistet im Rahmen der individuellen Basisversor-

gung die Sicherstellüng der Körperpflege. Dazu gehören ebenfalls die Grund-

fnege im Sinne des SGB Xl sowie die Begleitung bei Arztbesuchen.

ln der Regel zählen hierzu auch einfachste Maßnahmen der medizinischen

Behandlungspflege. ties Weiteren zählen Maßnahmen in unkomplizierten Fäl-

len dazu, für die es keiner besonderen medizinischen oder fachpflegerischen
sachkunde oder Fertigkeiten bedarf, wie sie von im Haushalt lebenden Ange-

hörigen durchgeführt werden.

Wenige Besondere Wohnformen mit einer besonderen Einzelvereinbarung, die

nach ihrer Konzeption auf ein bestimmtes Bewohnerklientel ausgerichtet sind'

bei denen ständig weitergehende behandlungspflegerische Maßnahmen erfor-

derlich sind, erbringen diese weitergehenden Maßnahmen der Behandlungs-
pflege selbst. Diesä Besonderen Wohnformen sind sächlich sowie personell für

die Erbringung der notwendigen Behandlungspflege ausgestattet.

4.4 lndirekte personen-
bezogene Leistun-
gen

Zu den indirekten Leistu ngen gehören die Förderung u nd Pflege von Kontakten

zu Angehongen sowie Personen des unmittelbaren Wohnu mfe lds die Zusam-

menarbeit mit gesetzl ich en Betre uern m it niederg elassenen Arzten ( nsbeson-

dere d te Koord ination verschiedener är^l ch er Maßn ahmen), KI n iken und psv-
chiatrischen Behandlungszentren sowie anderen externen Fachkräften und

Kooperationspartnern, mit Amtern und Behörden sowie die Beteiligung an der

Begutachtung und Hilfeplanung und deren Fortschreibung einschl. der Erstel-

lung von Entwicklungs-A/erlaufsberichten sowie Teilnahme an Fallkonferenzen

4.5 Sonstige Leistun-
gen

Zu den sonstigen Leistu nge n gehören re

. Organisation und Leitung des Dienstes, Fall-, Teambes
beitskreise etc.

r VenvaltungundÖffentlichkeitsarbeit
. Fortbildung und SuPervision
. Qualitätssichernde Maßnahmen/Dokumentation
r Fahrten und Wegezeiten

prechung en Ar-
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4.6 Leistungsaus-
schluss

Zu den Leistungen gehören nicht
o medizinische und psychotherapeutische Leistungen Es handelt sich

hierbei um Leistungen nach dem SGB V,,Gesetzliche Krankenversi-

cherung".
r Leistungen, für die andere Leistungsträger vorrangig zuständig sind

(Leistungen nach SGB ll, lll, V, Vl und Xl)

5. Personal
5.1 Allgemeine Anfor-

derungen an die
personelle Ausstat-
tung

Die Personalausstattung richtet sich nach den in q

Hinsicht erforderlichen Unterstützungsleistungen. I

uantitativer u nd qual itativer
n den Unterstützungszeiten

sind alle direkten, indirekten und sonstigen Leistungen sowie Ausfallzeiten der
Unterstützungskräfte enthalten.

Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass im Rahmen von Tätigkeiten

mit Kontakt zu Leistungsberechtigten nur Personen beschäftigt oder vermittelt
werden, die nicht wegen einer der in $ 75 Abs. 2 SGB Xll genannten straftaten
rechtskräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Ein-

stellung, aus besonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens

alle 5 Jahre) ein eruveitertes Führungszeugnis nach $ 30a Abs. 1 des Bundes-

zentral-registers vorlegen zu lassen, welches nicht älter als drei Monate ist.

unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maß-

nahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine solche Person

wegen des Verdachts, eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen
zuiStrafverfolgung eingeleitet worden sind. Diese Regelungen betreffen auch

Ehrenamtliche und Praktikanten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die Möglichkeit

des Aufbaus von Abhängigkeits-, Macht- und Vertrauensverhältnissen haben.

Mit der Erfüllung der o.g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflichten in dieser

Hinsicht ausreichend erfüllt.
Die fristgerechte Vorlage der erweiterten Führungszeugnisse ist in den Quali-
tätsberichten zu bestätigen.

Die Leistungserbringer haben darüber hinaus ein Konzept zum Schutz der Leis-

tungsberechtigten vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und des Miss-

brauchs zu entwickeln und umzusetzen.

Eine ständige Anwesenheit von Personal ist erforderlich.

5.2 Unterstützungsper-
sonal

Die U nterstützu ns erfolgt durch qua ifiziertes Fachpersonal Dazu zäh en insbe-

sond ere Sozialpäd agogr nne n u nd Sozia pädagogen und Pfleg efachkräfte sowte

sonstiges pädagogisches und ergotherapeutisches Fachpersona Die weitere
Unterstützu ng erfolgt durch anderes fachlich angeleitetes Unterstützu ngsper-

sonal.

5.3 AnzahlUnterstüt-
zungspersonal

Die Anzahl der Personalstellen für die Unterstützung richtet sich nach den in
den jeweiligen Hilfebedarfsgruppen im Durchschnitt individuell erforderlichen

Unterstützungszeiten und wird nach folgenden Personalschlüsseln ermittelt:

Hilfebedarfsgruppe'1 :

Hilfebedarfsgruppe 2:
Hilfebedarfsgruppe 3:
Hilfebedarfsgruppe 4:
Hilfebedarfsgruppe 5:

5.4 Nachtwache ln der Besonderen wird täglich Nachtdienst durch eine examinierte

Pflegefachkraft geleistet. Die Personaldichte pro Nacht richtet sich nach den

Erfordernissen der Einrichtung.
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5.5 Tagesstruktur Maßnahmen Tder agesstrukturieru werdenng albinnerh derWohnform eführt.5.6. I Die fachl che nLeitu n ist sicherzustellen. S e fächldie ch-pädagogische deLeitung Besonderen Wohnform die Koordination U nd Qual t-tätssicherun

Reinigung/ Haus-
technik

5.7 Hauswi rtschaft Der Leistu ngserbringer
derhigkeit Besonderen

nteils übererfolgt etne

Venualtung

5.8 hru ng
und allgemeine

Der Leistung stelltserbringer die Leitu undng Be-derVerwaltungsonderen Wohnform sicher Die Finanzierun des Fachs leistu ngsanteilsüber erfolgtern e platzbezogene Pauschale

sächliche Ausstat-
tung (Betriebsnot-
wendige Anlagen)

6. und

Die Besondere wohnform bietet nach Mögrichkeit für die Bewohner Einzerzim-
i::r"::l.o""rrattung 

und Möbrierung r,.innän äestandteirdes Leistungsangebo-

Für die gemeinschaftriche Nulzung werden vom Leistungserbringer entspre-chende Räumtichkeiten zur Verfüiu;ö g""iJi icemeinschafts_raumArvoh nküche, Küche. eaa^/vö, I ü;Jö;' ;t6ä;ä i*äo_ und Boden_beläge, Möbel, Hausrat etc.). " - e*i sr

Für'eine in den Einzelvereinbarungen festzulegende Zahl von Bewohner/innenkönnen Kombinationen uon Wor,ni*rl fääiä r"o San itärbereich (Apart_ments) angeboten werden. nusstattung', nä n,'io,,"rrn g sind Bestandteir desLeistungsangebotes.

Die Ausstattung mit Büro-, Besprechungs- und ggf. Gruppenräumen sowie mitangemessenen Kommunikationsmitteln-und Dai

i**t*",*:ln:"1;+,"*i*;i.'iB"y"Ttfj"#ffr,t#*I'',fl#ff ääbeiter und Mitarbeiterinnen bzw. a"*ohn"-r;; Bewohnerinnen..

3::fl?:xt,,Hä;; :fl;11:H:r 
d iö U nterstützu ns un d venrvartu ns ist i m an se-

Die und orientiert sich dan en derHeimmindestba uverord nung.

- Einhalten aller Verträge und gesetzlicher Auflagen- Vorliegen der Verträgä,- Unterstützung auf de-r Basis eines schriftrichen Angebotskonzeptes- regermäßige Fatbesprechungen, o"o"rr"glr"chte Team- und Farsupervi_sion, u. bedarfsqerechter Fori_ uÄJ wäiiJiüiroung- Mitgtied im cemäindep"v"niätri""r,-""'üäio""o

Prozessqualität

'ilyi",['i;:?y$T""yil','"t j;fi ffi tx{Jfi ,"j'E,H:g"?:1fi:?'3."?,1#:lnen, seiner Angehörigen unO_sonstiien eulrgrp"rron"n- flexibteund bedarfsgörechte Oiensffirtä"ftung
Ergebnisqualität

Zielerreichungsgrades gemäß

derGrad Zufriedenheit der Betroffenen
und Reflexion des
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- Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung der Maßnah-
men

8. Vergütung Die Leistungen in Besonderen werden vergütet durch

a) Maßnahmepauschalen nach Hilfebedarfsgruppen zur Abdeckung der Un-

terstützun gsleistun gen,
b) eine Grundpauschale zur Abdeckung der Leistungen für Geschäftsführung'

Leitung, Organisation und Venvaltung der besonderen Wohnform sowie
anteiliger Sächkosten und

c) einen Investitionsbetrag zur Abdeckung der Kosten, die der Nutzung und
Ausstattungen der Fachleistungsflächen zuzurechnen sind,

d) eine einrichtungsbezogene Ergänzungspauschale für Nachtbereit-
schafU/Nachtdienst.

e) durch Ergänzungsbetrag nach $ 42a Abs. 6 SGB Xll, bei Überschreitung
der oberen Angemessenheitsgrenze der Mietkosten.

Anlaoe 2.8 zum BremLRV SGB lX
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